
Patientenwissen und ärztliche Kompetenz

Frage 1:

Warum bieten Rehakliniken Gesundheitstraining an,
was ist das Ziel von Arzt-Patienten-Seminaren,

was sollten Patienten wissen ?



Warum lernen ?

Je mehr man lernt, desto mehr weiß man,
Je mehr man weiß, desto mehr vergißt man,

Je mehr man vergißt, desto weniger weiß man.

Warum also lernen?

(unknown)



Wir behalten / nehmen auf:

Gesagt ist nicht gehört,
gehört ist nicht verstanden,

verstanden ist nicht einverstanden,
einverstanden ist nicht angewandt,

angewendet ist noch lange nicht beibehalten.

Lorenz, Kempf (1995)



Wir behalten / nehmen auf:



Ziel des Gesundheitstrainings

„Hilfe zur Selbsthilfe“
(§ 29 SGB IX)



Ziel des Gesundheitstrainings

„Jeder Patient soll
Spezialist in seiner

eigenen Erkrankung
werden.“

(Max J. Halhuber)

Max Halhuber im Gespräch mit Thomas Wendt (1995)



Zum Thema Unwissenheit bei Patienten (1)

Dtsch Ärztebl vom 09.09.05

FAZ 29.10.2003



Zum Thema Unwissenheit bei Patienten (2)

Dtsch Ärztebl vom 09.09.05



DMW 130: 2759-2762 (2005)

Zum Thema Unwissenheit bei Patienten (3)



1 Stunde Gesundheitstraining verbessert die
Prognose von Patienten mit Herzinsuffizienz !



Internetrecherche und Patientenwissen

FAZ vom 06.04.05



www.patientenuniversitaet.de

Cardio news 10/2006



Die Hausarztsprechstunde heute

FAZ 11.05.05



Ziel des Gesundheitstrainings

Philosophie des Rehazentrums Bad Nauheim:
„Ärzte empfehlen, Patienten entscheiden.“

(Th. Wendt)



Patientenwissen und ärztliche Kompetenz

Frage 2:

Zwei Ärzte - zwei Meinungen: was nun?



Zum Thema Cholesterin: Risikofaktor ja

FAZ 17.03.04



Zum Thema Cholesterin: Risikofaktor nein

Glücks Revue Juli 2002

„Ein aufrüttelndes
Buch für mündige

Patienten.“
160 Seiten, € 14.90



Herzinfarkt: Eine Vitaminmangelkrankheit ?

Arznei Telegramm 8/99

„Der in diesem Buch dokumentierte
medizinische Durchbruch ist ein Hauptgrund
für die pharmazeutische Industrie, Vitamine

und andere nicht patentierbare
Naturheilverfahren zu bekämpfen.“

336 Seiten, € 12.90



Ein übermäßiger Verzehr von Obst- /Gemüsesorten mit
einem hohen Beta-Carotinanteil schadet nicht.
Nimmt man mit Vitaminpräparaten (in Kapsel- oder
Tablettenfrom) mehr als 20 mg Beta-Carotin / Tag
zu sich, so steigt bei starken Rauchern die
Lungenkrebsrate erheblich.

Schutzfaktor Vitamine



Täglich 1 Flasche gefährlich für Raucher !!!

Nimmtٱ man mit Vitaminpräparaten (in Kapsel- oder
Tablettenfrom) mehr als 20 mg Beta-Carotin / Tag
zu sich, so steigt bei starken Rauchern die
Lungenkrebsrate erheblich !



Zum Thema Cholesterin: Risikofaktor nein

Arznei Telegramm 8/99



Zwei Ärzte – zwei Meinungen: was nun ?

1.)

2.) Leitlinie zu Rate ziehen



Leitlinie: Definition

„Leitlinien sind systematisch entwickelte
Empfehlungen, die Grundlage für die
gemeinsame Entscheidungsfindung von
Ärzten und ihren Patienten zu einer im
Einzelfall sinnvollen, gesundheitlichen
Versorgung sein sollen.“

ZAllgMed 73: 1315 (1997)



Leitlinie und Prognose

FAZ vom 24.05.2006



Leitlinien und Arzthaftung

www.awmf.org

Deutsches Ärzteblatt, 25.03.05



www.awmf.org

Arbeitsgemeinschaft der
Wissenschaftlichen
Medizinischen
Fachgesellschaften e.V.

AWMF online

Bestehende aktuelle Leitlinien
(Volltext)

nach Fachgebieten sortiert

Patienteninformationen zu
Leitlinien



Leitlinien und Arztwissen



FAZ 05.12.07



Cardio news 1/2008

Zum Sinn des Gesundheitstrainings:



FAZ 02.08.06



Zu welchem Eingriff in welche Klinik?

FAZ
25.02.07www.faz.net



Zu welchem Eingriff in welche Klinik?

FAZ
25.02.07

www.faz.net



Seit 1. Januar 2006 gilt § 95d SGB V:

§ 95d Pflicht zur fachlichen Fortbildung. (1) 1Der Vertragsarzt ist
verpflichtet, sich in dem Umfang fachlich fortzubilden, wie es zur
Erhaltung und Fortentwicklung der zu seiner Berufsausübung in der
vertragsärztlichen Versorgung erforderlichen Fachkenntnisse
notwendig ist.

(2) 4Erbringt ein Vertragsarzt den Fortbildungsnachweis nicht oder
nicht vollständig, ist die Kassenärztliche Vereinigung verpflichtet, das
an ihn zu zahlende Honorar aus der Vergütung vertragsärztlicher
Tätigkeit für die ersten vier Quartale, die auf den Fünfjahreszeitraum
folgen, um 10 vom Hundert zu kürzen, ab dem darauf folgenden
Quartal um 25 vom Hundert.



Seit 1. Januar 2006 gilt § 95d SGB V:

§ 95d Pflicht zur fachlichen Fortbildung.

(3) 7Erbringt ein Vertragsarzt den Fortbildungsnachweis nicht
spätestens zwei Jahre nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums, soll die
Kassenärztliche Vereinigung unverzüglich gegenüber dem
Zulassungsausschuß einen Antrag auf Entziehung der Zulassung
stellen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für ermächtigte Ärzte entsprechend.



Verpflichtung zur fachlichen Weiterbildung



§ 12 SGB V:



§ 12 SGB V: M und wirtschaftlich



Ziel des Gesundheitstrainings:
„Ärzte empfehlen, Patienten entscheiden.“

(Th. Wendt)

Dtsch Med Wschr 127: 2021-24 (2002)



Dtsch Ärztebl 102 (4.11.2005)



Entstehung von Verwaltungsbescheiden, z.B. Berentung:
„Ärzte beurteilen, Juristen entscheiden.“

(SGB VI)

Festlegung von Arbeitsunfähigkeit (Krankschreibung):
„Ärzte beurteilen Entlassungsstatus au/af, Hausarzt entscheidet.“

(SGB V)

Ziel des Gesundheitstrainings:
„Ärzte empfehlen, Patienten entscheiden.“

(Th. Wendt)



„Ärzte empfehlen, Patienten entscheiden“ (SDM)
klappt nur, wennM

DMW 131: 2592-2596 (2006)


